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Osterreichische Apothekerkammer Wien, 10. Dezember 1991 
Zl. 111-15/2/2-4040/7/91 
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1091 Wien, IX, Spitalgasse 31 - Postfach 87 
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Bundesministerium für Justiz 

Huseumstraße 7 
1070 Wien 
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Verteilt ............................................................. .. 
~--------------~!I \ 

,·~··7 (I/.v ( ( ( [ \ 
Betrifft: (;..J ( ;... .. t..\.. 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hediengesetz 
geändert wird (Hediengesetznove77e 1991); Begutachtungs verfahren 

Bezug: 
Da Schreiben vom 17. Oktober 1991, GZ 777.026/3-11/2/91 

Zu oa Bezug nimmt die Österreichische Apothekerkammer wie folgt Stellung: 

Die Österreichische Apothekerkammer identifiziert sich voll mit der Zielset
zung der Hediengesetznovelle 1992. Es wird in zunehmendem Haße ein dringen
des Erfordernis, der Hediena77macht ein verbessertes Instrumentarium zum 

Persönlichkeitsschutz gegenüberzuste77en und damit auch einem Verfa77 der 
medialen Umgangsformen vorzubeugen. 

In diesem Sinne wäre allenfalls der Ausschlußgrund des § 6 Abs 2 Z 2 lit b 
noch etwas strenger zu formulieren. 

Auch wenn die Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Existenz des Hedienunter
nehmers als Bemessungsgrundlage für die Entschädigung des § 6 Abs 1 bzw Geld

buße des § 18 sprachlich abgekoppelt und hintangeste77t ist, somit nur ein 

subsidiäres Bemessungskriterium darste77t, stehen wir der Einfügung dieses 
Kriteriums eher reserviert gegenüber. Ein "wirtschaftlich schwaches Medium", 
dürfte sich diesfa77s "mehr erlauben". 

Zu § 7 a Abs 2 Z 5 wäre die Einholung einer Zustimmung des Betroffenen der 
Zielsetzung zweckdienlicher, da zu vermuten ist, daß Journalisten im Zwei-
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fe7sfalle eher annehmen werden, daß der Betroffene mit einer Veröffent7i

chung ohnehin einverstanden sei. 

Insgesamt so llte die Ident ität eines Opfers einer gericht 7 ich strafbaren 

Hand7ung in einem strengeren Ausmaß geschützt sein, a7s dies im § 7 a Abs 2 

Z 7 ausgedrückt wird. 

Besonders wichtig erscheint der eingebaute Schutz der Unschu7dsvermutung, 

zweckmäßig auch die Einbeziehung in die Verfahrenshi7fe gemäß § 8 a des Ent

wurfes. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des 

Nationa7rates übersendet. 

~\\~ Apo~'it dem Ausdruck vorzüg7 icher 
. ';v /(J-f '\ Hoc chtung 
.~ /l;;}"~ ~\ De räsident: ~ ,· .. ,·,A ~. 

'~~~:'(/MJ h LF~~W' 7 ) 
---~Mag. p arm. ranz ink er 
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